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2) daß übrigens das Ordenszeichen und der
Stern der Großkreuze eben so wie der Groß¬
kreuze mit der goldenen Krone getragen werden
soll.

5) Cammer - Bekanntmachung vom 11.
Febr . , publ . den 80 . Februar 1841.

NNrdnunĝ ^ wird hiedurch bekannt gemacht, daß auf
28. Sept . 1840 desfälliges Ansuchen der Wittwe des verstorbe-
laß̂ d̂ weinen Cämmerers Eden zu Jever,

^Jever ^ S die in den U . 81 — 46 . der Forstordnung
Siebtths'"VE 28 . Sept . 1840 enthaltenen Vorschriften,

Haus. hinsichtlich der unter den Nummern 4 — 6 , 8,
9, 21 — 86 , 32 und 33 der Beilage Nr . 1.
dieser Forstordnung bezeichnten strafbaren Hand¬
lungen, unter den in den §§. 74. flgde. solcher
Forstordnung enthaltenen näheren Bestimmungen,
für anwendbar auf die zur Verlaffenschaft des
Cämmerers Eden zu Jever gehörenden Holzungen
bei Siebethshaus , im Amte Jever , erklärt sind,
und

die Beaufsichtigung dieser Holzungen dem
reitenden Förster von Heimburg zu Üpjever
übertragen ist — Forstordnung §. 82 . —

6) Bekanntmachung des Militair - Col-
legii vom 18 . Februar , publ . den
84 . Februar 1841.

Das Normal- In Beziehung auf Z. 88 *. des Recrutirungs-

soldaten betr. Gesetzes wird hiedurch zur öffentlichen Kunde
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